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1. Rechtsgrundlage

Der Gesetzgeber hat durch die §§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 und 101 SGB V dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) die Befugnis zur Normkonkretisierung im Bereich der vertrags-
ärztlichen Bedarfsplanung durch Erlass von Richtlinien übertragen. Der G-BA ist beauftragt, 
die erforderlichen Vorschriften für eine funktionsfähige und deren Sinn und Zweck 
verwirklichende Bedarfsplanung zu schaffen. 

2. Eckpunkte der Entscheidung

Der Hessische Landtag hat das Gesetz über die Ausgliederung der Stadt Hanau aus dem Main-
Kinzig-Kreis und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (Hanau-Auskreisungsgesetz) 
verabschiedet. Damit wird die Stadt Hanau zum 1. Januar 2026 aus dem Main-Kinzig-Kreis 
ausgegliedert und den Rechtsstatus einer kreisfreien Stadt erhalten. Zudem wird mit dem Ge-
setz das Gebiet des Main-Kinzig-Kreises neu gegliedert werden. Die Arztgruppen der 
allgemeinen fachärztlichen Versorgung werden auf Ebene der sogenannten Kreisregionen 
beplant. Im Zuge der kommunalen Reform mussten die Typisierung der neuen Gebiete sowie 
die regionalen Verteilungsfaktoren des Morbiditätsfaktors neu festgelegt werden. 
Entsprechend hat der G-BA die Anlagen 3.2 und 4.2.3 (beide Fassungen) geändert. 

3. Bürokratiekostenermittlung

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten 
Informationspflichten für Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und 
dementsprechend keine Bürokratiekosten.  
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4. Verfahrensablauf

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

01.12.2025 UA BPL Beauftragung der AG BPL-RL Neuregelungen 

19.12.2025 UA BPL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß 
§ 91 Absatz 5 und § 91 Absatz 5a SGB V

02.02.2026 UA BPL Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen 

19.02.2026 Plenum Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung 
der Bedarfsplanungs-Richtlinie:  

Änderung der Anlagen 3.2, 4.2.3a und 4.2.3b aufgrund der 
kommunalen Gebietsreform in Hessen 

Das gesetzlich vorgeschriebene Stellungnahmeverfahren ist in der zusammenfassenden 
Dokumentation (Anlage) dokumentiert. 

5. Fazit

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 19. Februar 2026 die Änderungen 
der oben genannten Richtlinie beschlossen. 

Die Patientenvertretung und die Ländervertretung tragen den Beschluss mit. 

Berlin, den 19. Februar 2026 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 



4 

Anlage: Zusammenfassende Dokumentation 

1. Dokumentation des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens

1.1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Der UA BPL hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2025 den in Kapitel 5.4 aufgeführten 
Organisationen gemäß 1. Kapitel 3. Abschnitt VerfO Gelegenheit zur Abgabe einer 
Stellungnahme für dieses Beschlussvorhaben erteilt. 

Folgenden Institutionen ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben: 

• Bundesärztekammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V),
• Bundespsychotherapeutenkammer (gemäß § 91 Absatz 5 SGB V),

• der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (gemäß
§ 91 Absatz 5a SGB V)

Der Beschlussentwurf und der Entwurf der tragenden Gründe (vgl. Nummer 2 und 3 dieser 
Anlage) wurden den Stellungnahmeberechtigten am 19. Dezember 2025 übermittelt. Es 
wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von vier Wochen nach 
Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

1.2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens 

Der UA BPL beschloss am 19. Dezember 2025 im schriftlichen Verfahren die Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberechtigten am 19. 
Dezember 2025 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen bis 
zum 16. Januar 2026 gegeben. 

1.3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer 

Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen, 

- dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre
Stellungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden
können,

- dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen
Bundesausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme
abgegeben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu
geben ist.

1.4 Eingegangene Stellungnahmen 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur 
Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme gegeben wurde, aufgelistet und sofern eine solche 
abgegeben wurde, wurde dies unter Angabe des Eingangsdatums vermerkt. 
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Stellungnahmeberechtigte Eingang SN Bemerkungen 

Bundesärztekammer (BÄK) 16.01.2026 Verzicht 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationssicherheit (BfDI) 

06.01.2026 Verzicht 

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 12.01.2026 Verzicht 

1.5  Mündliche Anhörung und Auswertung der Stellungnahmen 

Da alle zur Anhörung berechtigten Organisationen auf die Teilnahme an einer Anhörung ver-
zichtet haben, wurde zu diesem Verfahren keine Anhörung durchgeführt. 

Nach Auswertung durch den UA BPL am 2. Februar 2026 haben sich aufgrund des 
Stellungnahmeverfahrens keine Änderungen am Beschlussentwurf ergeben. Die Anlagen 
4.2.3a und 4.2.3b werden im Vergleich zum Beschlussentwurf bei Einleitung des 
Stellungnahmeverfahrens lediglich zur Abrufbarkeit auf den Internetseiten des G-BA 
insgesamt ersetzt. 
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2. Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren
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3. Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren
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4. Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen
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